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1 Zweck

Die Arbeitsanweisung "Produktentwicklung" stellt sicher, dass bei der Entwicklung von neuen 
Produkten die Rezeptur und das Herstellverfahren zu einem sicheren und legalen Erzeugnis 
führen. 

2 Geltungsbereich 

Gilt für die Entwicklung von neuen Produkten. 

3 Checkliste Produktentwicklung 

 

Projekt:  Nr.:  

Ablauf Produktentwicklung erfüllt Datum Visum Dokumentation 

Eindeutige Verfahrensabläufe für die Entwick-
lung neuer Produkte sind definiert. 

    

Die Verfahrensabläufe wurden in einer 
HACCP-Studie beurteilt und wurden allenfalls 
der Gefahrenanalyse angepasst. 

    

Produktionsprobeläufe wurden durchgeführt, 
falls erforderlich. 

    

Die Produktzusammensetzung erfüllt die ge-
setzlichen Vorschriften. 

    

Der Produktionsprozess ist für die Herstellung 
von sicheren Produkten ausreichend. 

    

Für die Rohmaterialien, Zwischenprodukte 
und Endprodukte ist ein Prüfplan erstellt. 

    

Haltbarkeitsexperimente und Tests für 
Gebrauchsanweisungen wurden protokolliert 
(Verpackung, Lagerbedingungen, -dauer). 

    

Analysenergebnisse sind aufgezeichnet und 
archiviert. 

    

Die Verbrauchsfristen wurden unter Berück-
sichtigung der Produktzusammensetzung, der 
Verpackung, der Herstellungs- und anschlies-
senden Lagerbedingungen sowie der Ergeb-
nisse von Haltbarkeitstests festgelegt. Bei den 
Haltbarkeitstests wurden die Produkte jeweils 
auch sensorisch geprüft. 

    

Bei der Entwicklung neuer Produkte wurden 
die Ergebnisse der sensorischen Prüfungen 
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Projekt:  Nr.:  

Ablauf Produktentwicklung erfüllt Datum Visum Dokumentation 

berücksichtigt. 

Für jedes Produkt ist eine Spezifikation er-
stellt. 

 FO 08.051 Spezifikation 

    

Die Kennzeichnung und Etikettierung ist ge-
mäss den gesetzlichen Bestimmungen (LKV, 
VLtH) und entsprechend den Produktspezifi-
kationen festgelegt. 

    

Mindestens die ersten 5 verkaufsfähigen Fab-
rikationen sind auf pathogene Keime und auf 
weitere für die Sicherheit und Gesetzeskon-
formität relevante Parameter - in Abweichung 
zum Prüfplan - von jeder Charge untersucht. 
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